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§ 1
Zweck des Gesetzes

Zweck des Gesetzes ist die Wahrung und Stärkung des
Schutzinteresses aller Nichtraucherinnen und Nichtraucher
gerade auch von Kindern und Jugendlichen vor den durch
passives Rauchen bedingten gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen. Hierbei stehen der Schutz gesundheitlich beson-
ders sensibler Personengruppen wie der Kranken, Kinder,
Pflegebedürftigen, Menschen mit Behinderungen sowie die
Unterstützung des Jugendschutzes im Vordergrund.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Zu den Gebäuden im Sinne dieses Gesetzes zählen neben
den Bauten der öffentlichen Verwaltung des Landes, die
der Unterbringung einer Behörde oder Einrichtung, eines
Gerichts, einer Dienststelle, Stiftung, Anstalt oder Körper-
schaft des öffentlichen Rechts dienen:

1. der Landtag von Sachsen-Anhalt, 

2. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-
tungen in öffentlicher oder freier Trägerschaft, hierbei
alle Bauten, die der Heilfürsorge oder der Wieder-
herstellung der Gesundheit von Kranken dienen ein-
schließlich Kantinen, Cafeterien, Schulen und Werk-
stätten, 

3. allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in
öffentlicher und freier Trägerschaft, einschließlich
dazugehöriger Internate und Wohnheime, 

4. Heime im Sinne des Heimgesetzes, 

5. Tageseinrichtungen nach § 4 Abs. 2 des Kinderförde-
rungsgesetzes und Räume, die der Tagespflege nach 
§ 4 Abs. 3 des Kinderförderungsgesetzes dienen, 
Einrichtungen der Erziehungshilfe, der Kinder- und
Jugendfreizeit sowie der Kinder- und Jugendbildung
in öffentlicher oder freier Trägerschaft, 

6. Bildungseinrichtungen wie Fachhochschulen, Hoch-
schulen, Universitäten und Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung, unabhängig von der Trägerschaft,
einschließlich dazugehöriger Wohnheime,

7. Sporteinrichtungen wie Sporthallen, Hallenbäder und
sonstige geschlossene Räumlichkeiten, die der Aus-
übung von Sport dienen, einschließlich der Aufent-
haltsräume, 

8. Kultureinrichtungen als Einrichtungen, die der Be-
wahrung, Vermittlung, Aufführung und Ausstellung
künstlerischer oder historischer Inhalte oder Werke 

dienen, unabhängig von ihrer Trägerschaft, soweit sie
der Öffentlichkeit zugänglich sind, sowie in sonstigen
Aufenthaltsräumen, 

9. Hotels, Gaststätten im Sinne von § 1 des Gaststätten-
gesetzes, unabhängig von der Konzession, Einkaufs-
zentren und andere Gebäude oder Räume, in denen
derartige Dienstleistungen erbracht werden, 

10. Diskotheken.

§ 3
Allgemeines Rauchverbot

(1) Zur Wahrung des Nichtraucherschutzes ist in Gebäuden
im Sinne dieses Gesetzes das Rauchen grundsätzlich ver-
boten. Bei Schulen nach § 2 Nr. 3 und bei Tageseinrich-
tungen nach § 4 Abs. 2 des Kinderförderungsgesetzes und
Räumen, die der Tagespflege nach § 4 Abs. 3 des Kinder-
förderungsgesetzes dienen, und Einrichtungen nach § 2 
Nr. 5 gilt dies auch für Grundstücke, auf denen sie errichtet
sind. 

(2) Ferner gilt das Rauchverbot in Gebäuden, die von
Gesellschaften des privaten Rechts genutzt werden, an
denen das Land mit mindestens 51 v. H. beteiligt ist. Im 
Übrigen ist im Rahmen der Beteiligungsrechte auf ent-
sprechende Regelungen hinzuwirken.

(3) Auf das Rauchverbot ist an öffentlichen Zugängen
von Einrichtungen und Gebäuden deutlich sichtbar hinzu-
weisen.

(4) Der durch die Arbeitsstättenverordnung verankerte
Schutz der nicht rauchenden Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, sonstige dem Nichtraucherschutz dienende Vor-
schriften sowie Vorschriften des Brandschutzes bleiben
hiervon unberührt.

§ 4
Generelle Ausnahmen

Das allgemeine Rauchverbot gilt nicht:

1. in Gebäuden, Räumen und auf Grundstücken, soweit sie
der privaten Nutzung zu Wohnzwecken dienen, 

2. in mit einem Krankenhaus oder einer Rehabilitations-
einrichtung verbundenen Wohnungen oder Zimmern
von Wohnheimen, die den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern zur alleinigen Nutzung überlassen sind, 

3. in Justizvollzugsanstalten für die Hafträume der Häft-
linge und 
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4. in Patientenzimmern in Einrichtungen des Maßregel-
vollzuges.

Abweichend von § 2 Nr. 9 können abgeschlossene Räume
eingerichtet werden, in denen das Rauchen gestattet ist.
Voraussetzung hierfür ist eine derartig räumlich wirksame
Abtrennung, dass eine Gefährdung durch passives Rauchen
verhindert wird und diese Räume ausdrücklich als Raucher-
räume gekennzeichnet werden. 

§ 5
Entscheidungen über personenbezogene Ausnahmen

Die obersten Landesbehörden oder die von ihnen
bestimmten Stellen für ihren Geschäftsbereich können von
dem Verbot in § 3 Abs. 1 und 2 allgemein oder im Einzel-
fall Ausnahmen zulassen, insbesondere, wenn Personen
oder Personengruppen ein Verlassen der Räumlichkeiten
nicht erlaubt oder möglich oder für sie aus medizinischen
oder therapeutischen Gründen nicht angezeigt ist. Räum-
lichkeiten, in denen geraucht werden darf, sollen so gele-
gen und beschaffen sein, dass sie den Schutzzweck dieses
Gesetzes nicht beeinträchtigen.

§ 6
Maßnahmen zur Umsetzung des Rauchverbots

Die Leiterinnen und Leiter beziehungsweise Inhabe-
rinnen und Inhaber der in § 2 genannten Einrichtungen 
sind gemäß ihres Hausrechts für die Einhaltung des Rauch-
verbots verantwortlich und haben durch geeignete Maß-
nahmen, wie beispielsweise entsprechende Aufklärung,
Hinweise und Informationen sowie gegebenenfalls diszi-
plinarrechtliche Schritte für die Umsetzung des Nicht-
raucherschutzes Sorge zu tragen. Soweit ihnen Verstöße
gegen das Rauchverbot bekannt werden, haben sie Maß-
nahmen zu ergreifen, um weitere Verstöße zu verhindern.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

1. entgegen § 3 Abs. 1 oder 2 raucht, ohne dass eine Aus-
nahme nach den §§ 4 und 5 vorliegt, oder 

2. einer Hinweis- und Kennzeichnungspflicht im Sinne von
§ 3 Abs. 3 sowie § 4 Satz 3 nicht nachkommt oder 

3. entgegen seinen Verpflichtungen nach § 6 Satz 2 keine
Maßnahmen ergreift, um weitere Verstöße zu verhin-
dern.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße
geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörden für die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sind die Land-
kreise und die kreisfreien Städte oder Gemeinden mit mehr
als 10 000 Einwohnern.

§ 8
Berichterstattung

Zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes hat
eine Evaluation des Gesetzes bezüglich seiner Umsetzung
und Wirksamkeit zu erfolgen. Dem Landtag ist Bericht
durch das für Gesundheit zuständige Ministerium zu erstatten.

§ 9
Inkrafttreten

(1) Das Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt § 7 am 1. Juli 2008 in
Kraft. 

465

Magdeburg, den 19. Dezember 2007.

Der Präsident des Landtages
von Sachsen-Anhalt

Ste inecke

Der Ministerpräsident
des Landes Sachsen-Anhalt

Prof. Dr. Böhmer

Die Ministerin 
für Gesundheit und Soziales
des Landes Sachsen-Anhalt

Dr. Kuppe


